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ieren̂ rüculen des ersten Aheils.

^Er erstê itlcul von dem Land-Gericht insgemein.
Der änderte-̂ rticul von Land-Gerichts-massigen Fällen.
Der drittê rticul von Kirch-Täg-Behüt-und Panthaydungen.
Der vierte/ irücul von Einziehung deren offenen Thätern.
Der fünftê rticul von Einziehung deren Thätern, die nicht auf

offener Chat ergriffen worden.
Der sechste/ertlcul von Schiebung deren Thätern.
Der siebende^ rricul von deren Thätern bey sich habenden Gut/

und derselben Liferung.
Der achte ticul von Erkundigung deren Thätern.
Der neuntêViticul von ordentlicher Klag. ^
Der zehende^ rticul von des Klägers Lsution, oder Versicherung. 6
Der eilftê rticul von des Beklagten Verantwortung. 6
Der zwölftêrticul von dem Beweistum. 7
Der dreyzehende/ erticul wann der Kläger von der Klag abste¬

hen will. . - ^
Der vierzehende^ rücul etliche RegulM/ welche bey der Bewei¬

sung in-peinlichen Sachen in Acht zu nemmen.
Der fünfzehende^ rticul von dem halben Beweistum.
Der sechzehende/ rrticul von Verhörung deren Zeugen.
Der siebenzehende^ rricul von dem schriftlichen Beweis.
Der achtzehcnde/ irticul von der Erkanntnuß über ausgefuhrten

Der neunzehende^ rticul von der kuro utioû oder Entschuldi¬
gung der That.

Der zwanzigste^ rcicul von denen̂ävocuten.
Der ein und zwanzigste/ irticul von der Osauricmtion.
Der zwey und zwanzigste^ rticul von der luczmütion, oder

Nachforschung.
Der drey und zwanzigste^ rücul von denen gemeinen Anzeigun¬

gen zu der Incguiütion. ^ „ . . .
Der vier und zwanzigste tViticul von der Nachforschung, ob dre

That würcklich geschehen seye, und sich in Warheit also befinde. 14
Der fünf und zwanzigste^ iticul vom Beschauen. ^
Der sechs und zwanzigste/erticul von der gefänglichen Einzie¬

hung nach der Inqmütion.
Der sieben und zwanzigste^ rticul von der Gefängnuß.
Der acht und zwanzigste/ rrticul von dem sicheren Geleit.
Der neun und zwanzigste^ rücul was nach der Verhaftung zu thun
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Der dreWgste ^rticul von des Beklagten Kaution , oder Ver¬
sicherung.

Der ein und dreWgste ^ rticul von der caution für Gewalt,
zu Latein Ue non oikenckenclo genannt. IZ

Der zwey und dreWgste ^ rticul von der gütigen Befragung,
und Frag-Stucken. ^ ig

Der drey und dreWgste ^ rticul was zu thucn, wann der TW
ter laugnet. 20

Der vier und dreWgste ^ rticul wann der Gefangene die Anzei¬
gungen in Schriften zu haben begehret. 20

Der fünf und dreWgste^ rticul von genugfamen Ursach-und An¬
zeigungen zur peinlichen Frag. 21

Der sechs und dreWgste ^rticul von der Lonkroatation , oder
Gegenstcllung. 2z

Der sieben und dreWgste ^ rücul von der peinlichen Frag. 22
Der acht und dreWgste ^ rticul , welche Personen nicht an die

strenge Frag gelegt werden können. 25
Der neun und dreWgste ^rticul wie oft die Bortur zu gebrauchen, 24
Der vierzigste^ rtioul von Bestätigung der Bekanntnuß nach

der Pein . 26
Der ein und vierzigstê rticul von Besetzung des unpartheyifchen

Gedings. 27
Der zwey und vierzigstê rticul von dem Urtheil. 29
Der drey und vierzigstê rticul von Verjährung der Missethat. zo
Der vier und vierzigste^ rücul von denen Umständen, welche

ein Straf milderen. 21
Der fünf und vierzigste^ rticul von denen Umständen, so die

Straf schwerer machen. 22
Der sechs und vierzigstê rticul wie sich in dem Urtheil zu verhak-

ten, wann einer unterschiedliche Ubclthaten begangen hat. 22
Der sieben und vierzigstê rticul von Verfassung der Urtheil. 24.
Der acht und vierzigstê rticul von denen Lebens- Straffen . 24
Der neun und vierzigstê rticul Urtheil in Leibs-Straffen . 27
Der fünfzigstê rticul von der Appellation . zg
Der ein und fünfzigstê rticul von Vollziehung der Urtheil. Z9
Der zwey und fünfzigste ^rtieul von extra - orckinari, und will¬

kürlichen Straffen . 4.0
Der drey und fünfzigstê rticul von Begnadungen. 41
Der vier und fünfzigstê rticul von Land- Gerichts - Unkosten,

und Atzung. 42
Der fünf und fünfzigstê .rticul von deren Ubelthätern verlasse¬

nen Gut . 4z



Der sechs und fünfzigste^ rticul von denen Urpheden. 4z
Der sieben und fünfzigste^ rricul von dem Scharf-Richter. 44
Der acht und fünfzigste^ rücul von dem Hoch- Gericht, oder

Galgen, und dessen Erhebung. 45
Mildertet Weil

Weser peinlichen Aand-Gerichts-ZIrdnung.
Der neun und fünfzigste^ rücul von der GOttes-Lästerung. 46
Der sechzigste^.rticul von der Zauberey. 49
Der ein und sechzigste^ rücul von dem Laster der beleidigten Ma¬

jestät, Uebellion, Eonsxiration, Lands- Vmätherei),
und Lands-Fried-oder Geleits-Bruch. 52

Der zwey und sechzigste^ rticul von dem Tod- Schlag, Ver¬
wund-und anderen thätlichen Handlungen. 53

Der drei) und sechzigsteV̂rticul von der Noth-Wehr. 57
Der vier und sechzigste^ rücul von dem Tod-Schlag, so von

vielen begangen wird. 61
Der fünf und sechzigste/ irricul von dem Vatter-Kinder-und der

Ehe-Leut-Mord. 62
Der sechs und sechzigste^ rticul von dem Kinder-Verthuen. 6z
Der sieben Md sechzigste^ rticul von denen, so ihr Leibs-Frucht

mit Fleiß abtreiben. 66
Der acht und sechzigste^ rücul von Hinweglegung deren Kindern. 69
Der neun und sechzigste^ rücul von der selbst eigenen Entleibung. 70
Der siebenzigste^ rticul von denen, welche zur Mordthat andere

bestellen, oder sich bestellen lassen, insgemein^ üsllimum
genannt. 72

Der ein und siebenzigste^ rticul vom Meichel-und Strassen-Mord. 7z
Der zwey und siebenzigste^ rricul von denen, so mit Gift vergeben. 76
Der drey und siebenzigste^ rücul Unkeuschheit wider die Natur,

oder Loäomia. 79
Der vier und siebenzigste/ crticul von der Blut-Schand. 8r
Der fünf und siebenzigste^ rricul von der Noch-Zucht. 82
Der sechs und siebenzigste^ rticul von dem Ehe-Bruch. 84
Der sieben und siebenzigste^ rticul von zweyfacher Ehe, zu La¬

tein Lî amis genannt. 87
Der acht und siebenzigste^ rücul von gewaltthätiger Entfüh¬

rung deren Jungfrauen, und Ehe-Weiber. 90
Der neun und siebenzigste/crricul von heimlicher Ehe- Bered-

und Entführung deren Töchtern, ohne Vorwissen der El¬
tern, oder Gerhaben. 92

Der achtzigste^ rticul von der Kupplern). ^ 93
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Der ein und achtzigste^ rticul von gemeinen Hurerey, und am
deren unzimlichcn Beywohnungen. 95

Der zwey und achtzigste^ rricul von der Blut-Schand/ Noth-
Zucht, Ehe-Bruch/ und anderen fleischlichen Sünde»/ so
sich zwischen Christen/ und Juden, Cürckcn, oder anderen
Ungläubigen zugetragen. 96

Der drey und achtzigste^ rücul von denen Mord-Brennern. 97
Der vier und achtzigste^ rtieul von dem Diebstahl. 99
Der fünf und achtzigste^ rücul von dem Kirchen-Diebstahl. 102
Der sechs und achtzigste/ rrricul von der Strassen-Rauberey. 105
Der sieben und achtzigste^ rüoul von denen Münz-Fälschern. 107
Der acht und achtzigste^ rticul von denen, so falsche Sigill,

Brief, und dergleichen machen. 110
Der neun und achtzigste^ rticul von denen, welche Wag, Ge¬

wicht, Ellen, Maaß, Kauf-Manns-Maaren, und an¬
dere Sachen verfälschen. m

Der neunzigste^ rücul vonVerruckung der March, zu Latein
termino moto. 112

Der ein und neunzigste^ rticul von dem Meineid. 112
Der zwey und neunzigste^ rricul Straf deren, so geschworne

Urphede brechen. 11z
Der drey und neunzigste^ rticul Straf deren jenigen, so

Schmach-Karten wider andere machen, und ausbreiten, uz
Der vier und neunzigste^ rticul von dem sonders hinterlistigen,

vortheilhasten Betrug,welchen auch ein Verständiger nicht
wol vorsehen, oder verhüten kan, zu Latein8telIion3tu8
genannt. 115

Der fünf und neunzigste/ rrticul von dem Leut-Auffangen, zu
Latein plL̂ iaiüs. 116

Der sechs und neunzigste^rticul von denen, die aus der Ge-
fängnuß, und Eisen brechen, oder entlauffen. n6

Der sieben und neunzigste^ rticul von dem Hutstock, undGe-
richts-Dienern, welche die Gefangene auslassen. 117

Der acht und neunzigste^ rticul was einem Land-Gericht zur
Zeit eines Zi-Erenden Übels, als da die Zügeiner, Bren¬
ner, oder andere schädliche Leut im Land vermerckt werden,
zu thuen seye. n8

Der neun und neunzigste^ rticul wie es mit denen Lastern, so
allhie nicht ordentlich auögeführt, solle gehalten werden. 118

Der hundertefte^rricul, Beschluß dieser peinlichen Land-Ge¬
richts-Ordnung. 119
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